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Einreichung der Unterlagen 

 

  

Die Quartierplanunterlagen Grienmatt, Stand Mitwir-
kung / Kantonale Vorprüfung, bestehend aus 
 

 Plan Nr. 1: Bebauung und Nutzung 

 Plan Nr. 2: Freiraum und Erschliessung 

 Plan Nr. 3: Schnitte 

 Quartierplanreglement 

 Planungsbericht 
 

wurden am 21. November 2012 zur kantonalen Vorprüfung ein-

gereicht. 

 
Die Stellungnahme des Kantons erfolgte mit Schreiben 
vom 21. Februar 2013. 

 

 Für die Umsetzung werden die Stellungnahmen zu den Einga-

ben den folgenden Kategorien zugeordnet: 
 

 Das Anliegen ist berechtigt, wurde geprüft und wird 

bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

() Das Anliegen ist teilweise berechtigt, wurde geprüft 

und wird bei der weiteren Planung teilweise berück-

sichtigt. 

– Das Anliegen wurde überprüft, es kann jedoch nicht 

darauf eingetreten werden.  

K Das Anliegen erfordert keine weiteren Massnahmen 

im Rahmen der Planung, es wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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1. QP PLAN 1: BEBAUUNG UND NUTZUNG 

1.1 Rechtsverbindlicher Inhalt 

1.  Z --- Gefahrenzone  Es ist zusätzlich eine Gefahrenzone Überschwem-
mung mittlerer Gefährdung auszuscheiden. Auf die 
Überlagerung der Uferschutzzone mit einer Gefah-
renzone kann verzichtet werden. 

Die mittlere Gefährdung bezieht sich auf Gebäude an 
der Gerberstrasse, welche aus dem QP-Perimeter 
ausgeklammert wurden (siehe auch Nr. 7), auf eine 
Anpassung der Gefahrenzone kann daher verzichtet 
werden.  

2.  Z  Baubereiche  Es ist nicht möglich, die Baubereiche nach Nummer, 
Anzahl oberirdischer Vollgeschosse und zulässiger 
Bruttogeschossfläche eindeutig zu differenzieren. Die 
Baubereiche sind gegenseitig abzugrenzen. 

Die Baubereiche werden mittels Pfeilen voneinander 
abgegrenzt. Die erforderliche Flexibilität in den Über-
gangsbereichen wird im Reglement unter Ziff. 5.2 mit 
der Formulierung „ Die Abgrenzung der Baubereiche 
ist im Übergangsbereich der einzelnen Baukörper 
flexibel“ geschaffen. 

3.  Z --- Gestaltungsbaulinie/Baubereiche 
C8 und C9 

 Nach heutigem Kenntnisstand kann der Platzbedarf 
für das zukünftige Kantonsstrassennetz noch nicht 
exakt definiert werden. Die im Rahmen der Testpla-
nung „Arealentwicklung Zentrum Nord“ definierte 
„Interessenslinie TBA“ ist deshalb in jedem Fall ein-
zuhalten. Es können keine Gestaltungsbaulinien und 
Baubereiche innerhalb des gesetzlichen Strassenab-
standes bzw. vor der Interessenslinie platziert wer-
den. 

Das Thema wurde anlässlich der Sitzung vom 
22.05.2013 besprochen, siehe dazu das entsprechen-
de Sitzungsprotokoll (Anhang).   

4.  E --- Baulinie  Wenn Baulinien gezogen werden, dann ist es sinnvoll, 
diese an den Querseiten der Baubereiche vollständig 
festzulegen, d.h. jeweils bis ans Ende der Bauberei-
che. 

Die Baulinien wurden mit Ausnahme von Gebäude C3 
entfernt (siehe dazu Nr. 15), eine Umsetzung der Emp-
fehlung wird damit hinfällig. 

5.  R  max. BGF  Formulierung: „maximale BGF pro Baukörper Baube-
reich“ 

Wird entsprechend umgesetzt 

6.  H K Baulinie  Unter den dargestellten Bau- und Gestaltungsbauli-
nien ist teilweise noch eine graue, strich-punktierte 
Linie ersichtlich. Welche Bedeutung hat diese Linie? 

 

 

Die Linie hat keine Bedeutung und wird entfernt. 
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1.2 Verweise auf andere Planungsinstrumente 

7.  Z () Bestehende Gebäude mit 
Schutzkategorie B, Ortsbild-
schutzzone, Gestaltungsbaulinie 
gem. TZP Zentrum 

 Ein Quartierplan hebt die vorherige Nutzungszone auf 
und stellt für ein bestimmtes Areal ein eigenständiges, 
alleiniges Planungsinstrument dar. In den Quartier-
planvorschriften sind alle Vorschriften aufzuführen, 
welche im betreffenden Perimeter gelten sollen. Ins-
besondere sind die Bestimmungen zur Ortsbild-
schutzzone und zur Schutzkategorie der Bauten in die 
Quartierplanung zu integrieren. Die bestehende Ge-
staltungsbaulinie entlang der Gerberstrasse (aus 
Baulinienplan „Zentrum und Stadtgraben“) ist in iden-
tischer Form in den verbindlichen Inhalt aufzunehmen 
und neu zu beschliessen. Bzgl. der an den Baube-
reich C3 angrenzenden Bauten der Ortsbildschutzzo-
ne wird auf Ziff. 3.1 verwiesen. 

Der QP-Perimeter wird so angepasst, dass die ge-
schützten Gebäude sowie der Bereich der Ortsbild-
schutzzone, welcher aufrecht erhalten soll, nicht mehr 
involviert sind. Eine Integration der entsprechenden 
Bestimmungen ins QP-Reglement wird damit hinfällig. 

Für den neu aus dem QP ausgeklammerten Bereich 
wird mittels Mutation des Teilzonenplans Zentrum die 
QP-Pflicht entfernt. Die Ortsbildschutzzone wird zudem 
bei den Gebäuden Gerberstrasse 9, 11, 13 und 15 den 
geschützten Gebäudeteilen angepasst. Für die beiden 
Anpassungen wird ein Mutationsplan angefertigt. 

1.3 Orientierender Inhalt 

8.  H  Bestehende Gebäude  Was geschieht mit den als „bestehende Gebäude“ 
orientierend dargestellten Bauten? Was geschieht mit 
den bestehenden Bauten, welche nicht dargestellt 
sind (schwarz umrandet mit weisser Grundfläche)? Es 
wird darauf hingewiesen, dass für bestehende Bauten 
grundsätzlich die Bestandesgarantie gemäss RBG 
gilt. Werden sie abgerissen, so können sie nicht wie-
der aufgebaut werden. 

Die Darstellung wird vereinheitlicht, d.h., es werden 
alle bestehenden Gebäude innerhalb des QP-
Perimeters grau eingefärbt. In der Legende werden 
zudem die fehlenden Grautöne ausserhalb des QP-
Perimeters ergänzt. 

2. QP PLAN 2: FREIRAUM UND ERSCHLIESSUNG 

2.1 Ergolz: Uferschutzzone, Gewässerraum 

9.  Z  Uferschutzzone  Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Uferschutzzone 
unabhängig der bestehenden Gewässerbauline fest-
gelegt wird. Zur Sicherstellung der Biodiversität ist 
eine Uferschutzzone von mind. 15 m Breite erforder-
lich.  

 

Siehe Nr. 10 
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10.  Z  Gewässerraum  Primär sind entlang der Ergolz die neuen Vorgaben 
zum Gewässerraum gemäss GSchG und GSchV 
massgebend. Bis die rechtlichen Grundlagen für die 
Umsetzung des Gewässerraums auf Kantonsebene 
vorhanden sind, gelten die Vorgaben der Übergangs-
bestimmungen (8 m plus Breite der bestehenden 
Gerinnesohle, insgesamt 18 m ab Rand der 
Gerinnesohle). Demnach dürfen nur standortgebun-
dene und im öffentlichen Interesse liegende Bauten 
und Anlagen im Gewässerraum erstellt werden. D.h., 
Baubereiche sowie befahrbare Mischverkehrsflächen, 
öffentliche Fussgängerbereiche, Velowege und priva-
te Vorzonen sind im Gewässerraum nicht zulässig.  

Nach Ablauf der Übergangsbestimmung bemisst sich 
der Gewässerraum der Ergolz rein rechnerisch ge-
mäss Art. 41a Abs. 2 lit b GSchV wie folgt: 10 m (be-
stehende Breite Gerinnesohle) x 1.5 (Korrekturfaktor 
für fehlende Breitenvariabilität) x 2.5 + 7 m = 44 m, im 
normalen Querschnitt (Gewässer in der Mitte) also 
17.25 m + 10 m + 17.25 m. 

Das Thema wurde anlässlich der Sitzung vom 
22.05.2013 besprochen, siehe dazu das entsprechen-
de Sitzungsprotokoll (Anhang). 

 

2.2 Rechtsverbindlicher Inhalt 

11.  Z --- Private Vorzone  Zwischen den Baubereichen C5 und C7 überschnei-
det sich die „private Vorzone“ mit der Erschliessungs-
fläche zu den Parkplätzen. Für diese sind die Durch-
fahrtsbreiten nach VSS-Norm erforderlich. Die „private 
Vorzone“ ist zu unterbrechen. 

Aufgrund der Anpassung der Uferschutzzone und der 
Erschliessungsflächen ist im nördlichen Teil des QP-
Areals die Ausscheidung einer privaten Vorzone nicht 
mehr sinnvoll. Sie wird daher zwischen Gestadeckplatz 
und Ecke Grienmattplatz entfernt. 

12.  R  Ein-/Ausfahrt Einstellhalle, ober-
irdische Besucherparkplätze 

 Die beiden Einträge in der Legende sind als „Bereich 
Ein-/Ausfahrt Einstellhalle“ bzw. „Bereich oberirdische 
Besucherparkplätze“ zu benennen. Die Klammer ist 
zu streichen. 

Wird entsprechend umgesetzt. 

13.  H K Ein-/Ausfahrt Einstellhalle  Die Anordnung von Tiefgarageneinfahrten im Überflu-
tungsbereich ist heikel. Auch wenn bei den Tiefgara-
gen nicht von einem dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen und Tieren auszugehen ist, müssen auf Grund 
des erhöhten Sachwertrisikos permanente bauliche 
Massnahmen getroffen werden, um die Tiefgaragen-

Die Höhenlage der Einstellhallenzufahrt wird so ge-
wählt, dass diese über der Fliesstiefe eines dreihun-
dertjährlichen Hochwassers (HQ300) liegt. 
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einfahrten zu schützen. Es wird empfohlen, alternativ 
andere Zufahrtsmöglichkeiten zu prüfen. 

 

2.3 Orientierender Inhalt 

14.  E  Radroute/Bushaltestelle  Es wird empfohlen, die kantonale Radroute über den 
Gestadeckplatz (Büchelistrasse) in den orientierenden 
Inhalt aufzunehmen. Die Bushaltestelle „Gestadeck“ 
sollte orientierend dargestellt werden. 

wird entsprechend umgesetzt 

3. QUARTIERPLAN-REGLEMENT 

3.1 Ziff. 5 QR, Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 

15.  Z --- Bauten vor Baulinien Abs. 2 Balkone mit einer maximalen Auskragung von 1.5 m 
dürfen gemäss RBG vor Baulinien errichtet werden. 
Die Bestimmung ist daher zu überarbeiten. Die Bauli-
nien können weggelassen werden oder die Bestim-
mung ist mit folgender Ergänzung zu versehen: „Bal-
kone dürfen … erstellt werden, sofern die kantonalen 
Bestimmungen über das Bauen vor Baulinien nicht 
etwas anderes vorsehen.“ 

Aus städtebaulichen Gründen sind auskragende Bal-
kone nicht erwünscht. Im Reglement wird deshalb 
festgelegt, dass Balkone Gestaltungsbaulinien nicht 
überragen dürfen. Bei Baulinien ist eine solche Ein-
schränkung jedoch nicht möglich. Mit Ausnahme der 
Ostfassade C3, wo überragende Balkone grundsätz-
lich denkbar sind, werden daher alle übrigen Baulinien 
entfernt. Balkone müssen damit innerhalb der Baube-
reiche errichtet werden.   

16.  Z  Scharnier Gerberstrasse 9 und 
11 

Abs. 4 Das „Scharnier“ liegt in der „Ortsbildschutzzone ge-
mäss TZP Zentrum“ und berührt „bestehende Gebäu-
de, Schutzkategorie B“. Ein mehr als zweigeschossi-
ges „Scharnier“ kann in den höheren Geschossen 
unmöglich den in der Quartierplanung geplanten 
Neubauten dienen – diese sind nur zweigeschossig. 
Es würde in seiner Erscheinung sowohl die Schutzob-
jekte selbst als auch deren Umgebung massiv stören. 
Bereits im Bericht „Kantonale Vorgaben und Rah-
menbedingungen“ zu den Teilgebieten A und C_ost 
vom 21. Dezember 2010 wurde festgehalten, dass die 
Verbindung des geplanten Baubereichs C3 an die 
Gebäude der Gerberstrasse entweder entfallen soll 
oder nur im Bereich des Gebäudes Gerberstrasse 9 

Der zweite Satz wird entsprechend gestrichen. 
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möglich sei.  

Der zweite Satz („Dabei kann … abgewichen wer-
den.“) ist zu streichen. 

17.  Z --- Bestehende Gebäude Abs. 5 Absatz 5 ist zu streichen. Die QP-Vorschriften sind 
bezüglich bestehende Gebäude und Ortsbildschutz zu 
überarbeiten. Für bestehende Bauten, soweit diese 
erhalten werden sollen bzw. geschützt sind, sind 
ebenfalls Nutzungsbestimmungen festzulegen (Bau-
bereiche etc.). 

Absatz 5 wird gestrichen. Die denkmalgeschützten 
Gebäude werden aus dem QP-Perimeter ausgeklam-
mert (siehe Nr. 7), womit keine Bestimmungen zum 
Ortsbildschutz erforderlich sind.  

18.  Z () ökologischer Ausgleich Abs. 
10 

Im Sinne des ökologischen Ausgleichs sind die be-
grünten Flachdächer hochwertig auszuführen. Die 
Bestimmung ist diesbezüglich sinngemäss zu ergän-
zen: „Flachdächer sind nach ökologischen Kriterien zu 
gestalten und mit Kleinstrukturen (Steinhaufen, Erd-
hügel etc.) auszustatten, um ein Mosaik an 
Kleinstlebensräumen zu schaffen.“ Der dritte Satz ist 
zu ergänzen: Flachdächer sind extensiv zu begrünen 
(z.B. mit Basler Mischung).“ Nach dem vierten Satz 
(„Die Erstellung .. zulässig.“) ist folgender Satz zu 
ergänzen: „Flachdachbegrünung und Solaranlagen 
müssen ökologisch sinnvoll aufeinander abgestimmt 
sein.“ 

Die Bestimmung wird wie folgt ergänzt: . Flachdächer 

sind mit einer Saatmischung aus einheimischen Arten 
extensiv zu begrünen. 

19.  Z --- Zustimmung Stadtrat Abs. 
10 

Für Bauten und Anlagen und deren Materialisierung, 
die gemäss RBG und RBV bewilligungsfrei sind, kann 
keine Zustimmung durch den Stadtrat verlangt wer-
den. § 38 Abs. 2 RBG ermöglicht, dass im Rahmen 
der Quartierplanvorschriften bereits gestalterische 
Aspekte festgelegt werden können. Die Prüfung von 
gestalterischen Aspekten im Baugesuch kann nur 
soweit erfolgen, wie die Quartierplanvorschriften dazu 
Aussagen machen. 

Im letzten Satz wird „Stadtrat“ durch „Stadt Liestal“ 
ersetzt. In Abs. 10 sind bereits ausreichende Vorschrif-
ten zur Materialisierung aufgeführt, auf die Forderung 
wird deshalb nicht eingetreten.  

20.  E --- Sockelgeschoss Abs. 3 Es sollte ein maximales Mass definiert werden, um 
wie viel das Sockelgeschoss über dem gewachsenen 
Terrain bzw. bestehenden Terrain liegen darf. Alterna-
tiv ist das Sockelgeschoss zu definieren. 

Ein Maximalmass schränkt die Flexibilität unnötig ein, 
es wird deshalb auf die Festlegung eines solchen 
verzichtet. 

21.  E  Höhenangabe Abs. 6 letzter Satz: Es ist zu definieren, ob die Höhe von 0.8 siehe Nr. 24 
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m ab roher Deckenkonstruktion bis Oberkante fertig 
Dachrand gilt. 

22.  E --- Lebensraum für geschützte Tie-
rarten 

Abs. 7 Es wird folgende Ergänzung empfohlen: „An den 
Gebäuden sind gezielt Zugangsluken für Fledermäu-
se, Vögel und Insekten anzubringen und pro Gebäude 
sind in angemessener Zahl Nistgelegenheiten für 
Mauersegler zu installieren.“ 

Die Empfehlung wird nicht umgesetzt 

23.  R  Vogelsichere Glasfassaden Abs. 7 Die Formulierung „Die allfällige Verwendung … Bau-
gesuches überprüft“ ist unzulässig und ist z.B. durch 
folgende Formulierung zu ersetzen: „Glasfassaden 
sind vogelsicher zu gestalten.“ 

wird entsprechend umgesetzt 

24.  H  Messweise Gebäudehöhe Abs. 6 Die Angabe der Messweise ist nicht notwendig, da die 
Gebäudehöhen in den Schnitten mit absoluten 
Höhenkoten angegeben sind. Der zweite Satz kann 
gestrichen werden. Falls dies nicht der Fall ist, dann 
ist der Satz folgendermassen zu definieren: Die Ge-
bäudehöhe … höchsten Punkt Oberkante rohe Dach-
konstruktion.“ 

Der zweite Satz wird entsprechend präzisiert. 

3.2 Ziff. 6 QR, Art und Mass der Nutzung 

25.  Z  unbewohnte Kleinbauten Abs. 3 Während gemäss Ziff. 5 Abs 11 QPR max 5 % der 
Hoffläche mit Kleinbauten überbaut werden darf, 
bezieht sich die vorliegende Bestimmung auf den 
gesamten Aussenraum. Dabei ist mit dem Begriff 
„Aussenraum“ nicht abschliessend verständlich, was 
gemeint ist (befahrbare Mischverkehrfläche, öffentli-
cher Fussgängerbereich, etc.). Zudem stellt sich die 
Frage, wie weit die Kleinbauten den einzelnen Baube-
reichen zugeordnet werden können. Die Bestimmung 
ist zu überarbeiten, die Begriffe abzugleichen. Es wird 
empfohlen, statt „Aussenraum“ die im QP Plan 2 
verwendeten Begriffe zu verwenden. 

Statt auf den Aussenraum bzw. auf die Hoffläche be-
zieht sich die Regelung neu auf die Begriffe im QP 
Plan 2 und einheitlich auf die Parzellenfläche, wobei 
50 m

2
/Parzelle als Maximum festgelegt werden. Die 

beiden Ziffern werden entsprechend angepasst. 

26.  R  Aufteilung BGF Abs. 2 Die Aufteilung der BGF auf die einzelnen Baukörper 
Baubereiche geht aus Plan 1 hervor. 

wird entsprechend angepasst 

27.  H --- Definition BGF Abs. 3 Es ist zu verdeutlichen, ob z.B. Treppenhäuser, Toi-
letten, Nebenräume, Allgemeinräume, Reduits, Gerä-

Die Definition ist eindeutig, auf eine weitere Präzisie-
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teräume auf Terrassen etc. auch in die Wohn-, Ge-
schäfts- und Dienstleistungsnutzungen bzw. in die 
Bruttogeschossfläche eingerechnet werden müssen.  

rung wird verzichtet. 

3.3 Ziff. 7 QR, Gestaltung und Nutzung des Aussenraumes 

28.  Z  Bepflanzung Abs. 1 Das Wort „vorwiegend“ im zweiten Satz ist zu strei-
chen. Alternativ wäre als Ausnahme eine Lockerung 
dieser Vorschrift im Bereich „Hof, privat“ gemäss QP 
Plan 2 denkbar, mit folgender Einschränkung: „An-
pflanzungen mit Arten, die zu den sogenannten inva-
siven Neophyten gezählt werden, sind nicht zulässig.“ 

Das Wort „vorwiegend“ wird für den Bereich Hof privat 
beibehalten. Im übrigen Aussenraum sind ausschliess-
lich einheimische Pflanzen zu verwenden. Die Vor-
schrift wird wie vorgeschlagen ergänzt. 

29.  Z --- Umgebungsgestaltung Abs. 4 Die QP-Vorschriften definieren die Umgebungsgestal-
tung. Sämtliche grundsätzlichen Festlegungen über 
die Umgebungsgestaltung müssen in den QP-
Vorschriften erfolgen, so dass insbesondere auch die 
Beschlussfassung des Einwohnerrates über diese 
Inhalte sichergestellt ist. Die Planung der Umgebung 
hat daher im QP-Verfahren zu erfolgen. Demgegen-
über stellt der Umgebungsplan nicht ein Planungs- 
sondern ein Nachweisinstrument dar. Der Absatz ist 
entsprechend neu zu formulieren. 

Die grundsätzlichen Festlegungen sind im Plan 2 ent-
halten.  Der erste Satz in Abs. 4 wird wie folgt ersetzt: 
„Die Stadt Liestal verlangt zur Beurteilung der Umge-
bungsgestaltung einen Umgebungsplan. Sie wird die 
Einreichung dieses Plans im Rahmen des 
Baugesuchsverfahrens beim Bauinspektorat beantra-
gen.“ 

Als Kommentar (Fusszeile) wird zudem Folgendes 
vermerkt: „Um das Baubewilligungsverfahren nicht zu 
verzögern, wird empfohlen, den Umgebungsplan be-
reits mit dem Baugesuch einzureichen.“ 
 

30.  Z  Landschaftsentwicklungskonzept 
(LEK) 

Abs. 4 Das LEK hat keinerlei verbindliche Wirkung, deshalb 
kann im Baubewilligungsverfahren nicht generell die 
Umsetzung von LEK-Massnahmen gefordert werden. 
Vielmehr sind umzusetzende LEK-Massnahmen in 
der Quartierplanung konkret festzulegen. 

Die wesentlichen Bestimmungen des LEK fliessen neu 
in Ziff. 7.8 ein. 

31.  Z --- Gestaltungskonzept Abs. 8 Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Gestaltungs-
konzepts ist nicht ersichtlich, zumal für die Ausarbei-
tung der Quartierplanung bereits ein städtebauliches 
Konzept vorliegen muss, welches auch die Umge-
bungsgestaltung zu berücksichtigen und vorzugeben 
hat. Zudem kann ein solches Gestaltungskonzept 
auch nicht Grundlage für einen Umgebungsplan sein, 
weil dieser die Aufgabe hat, die Umsetzung der ver-
bindlichen QP-Vorschriften nachzuweisen. Im Übrigen 

Das Gestaltungskonzept dient u.a. dazu, die Abstim-
mung der Schnittstellen entlang der Perimetergrenzen 
sicherzustellen. Es ist durch die involvierten Grundei-
gentümer gemeinsam auszuarbeiten. Der entspre-
chende Absatz wird beibehalten.  
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können in den QP-Vorschriften auch keine verbindli-
chen Vorgaben für Bereiche ausserhalb des QP-
Perimeters vorgenommen werden. Der Absatz ist zu 
streichen.  

32.  E  Uferzugang Abs. 7 Auf der vorliegenden Uferlänge von ca. 120 m soll an 
maximal drei Stellen der Zugang zum Wasser ermög-
licht werden. Ansonsten ist die Störung der Natur 
durch den Menschen und Haustiere zu gross. 

Laut Plan 2 sind drei öffentliche Fusswege zum Ufer-
bereich vorgesehen. Der bestehende Uferweg besitzt 
Besitzstandsgarantie und kann erst aufgehoben wer-
den, wenn der Fussgängerbereich ausserhalb der 
Uferschutzzone durchgängig realisiert worden ist. 

33.  H K kommunales Bewilligungsverfah-
ren 

Abs. 5 Es wird davon ausgegangen, dass mit der vorliegen-
den Bestimmung kein zusätzliches kommunales Be-
willigungsverfahren durchgeführt wird (vgl. Nr. 19) 

siehe Nr. 19 

3.4 Ziff. 8 QR, Erschliessung und Parkierung 

34.  Z () Pflichtparkplätze Abs. 3 Im RBG ist nicht erwähnt, dass Pflichtparkplätze „bei 
Nichtgebrauch“ verkauft werden dürfen. Pflichtpark-
plätze, wie auch die erforderlichen Besucherparkplät-
ze dürfen nicht individuell irgendwie zugeteilt werden. 
Der erste Satz ist zu ergänzen „… verwendet werden, 
sofern es sich nicht um Pflichtparkplätze handelt.“ Der 
letzte Satz ist vollständig zu streichen.  

Die Bestimmung wird neu wie folgt formuliert: Die 
Parkplätze können innerhalb des Quartierplan-Areals 
verkauft, vermietet und individuell zugeteilt oder als 
Besucherparkplätze verwendet werden. Parkplätze, 
welche den Eigenbedarf (Pflichtparkplätze) überstei-
gen, dürfen auch extern verkauft oder vermietet wer-
den. Der Eigenbedarf ist im Rahmen des Baugesuchs 
nachzuweisen.  

35.  Z  Lage oberirdische Parkplätze Abs. 4 Der dritte Satz ist zu streichen (vgl. Nr. 29). Die Berei-
che, wo die oberirischen Parkplätze platziert werden, 
sind verbindlich in den QP-Vorschriften festgelegt. 

wird entsprechend umgesetzt 

36.  E --- Anzahl Parkplätze Abs. 2 Für die Schaffung von Rechtssicherheit sollte die 
maximal zulässige Anzahl Parkplätze für das QP-
Areal verbindlich festgelegt werden. 

Die Zahl der Pflichtparkplätze hängt von der zukünfti-
gen Nutzung ab, welche heute noch nicht im Detail 
bekannt ist.  

37.  R  Anzahl Parkplätze Abs. 4 Der zweite Satz ist folgendermassen zu formulieren: 
„Auf dem Osboplatz dürfen total ca. max. neun Park-
plätze …“ Auch hier soll mit der Festlegung der ma-
ximal zulässigen Anzahl Rechtssicherheit geschaffen 
werden. 

Wird entsprechend umgesetzt. 

38.  R  Einstellhallen Abs. 5 Der vorliegende Satz ist lediglich eine Beschreibung 
und stellt keinen Rechtssatz dar. Er ist folgendermas-

Wird entsprechend umgesetzt. 
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sen zu formulieren: „Die unterirdischen Einstellhallen 
sind aufgrund des Grundwasserspiegels eingeschos-
sig dürfen nur eingeschossig erstellt werden. 

39.  H K Zugänglichkeit Besucherpark-
plätze 

Abs. 4 Alle Besucherparkplätze müssen jederzeit frei zu-
gänglich sein. Wenn Besucherparkplätze in den Ein-
stellhallen angeboten werden, sind die Einstellhallen 
entsprechend frei zugänglich zu konzipieren. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3.5 Ziff. 10 QR, Lärmschutz 

40.  Z () Lärmempfindlichkeitsstufen (ES) Abs. 1 Gemäss Ziff. 6 Abs. 1 QPR ist eine Nutzungsart mit 
wenig störenden Betrieben vorgesehen, wofür die ES 
II festzulegen ist. Demgegenüber legt jedoch Ziff. 10 
Abs. 1 QPR fest, dass im QP-Areal die ES III gilt. 
Aufgrund dieser ES-Zuweisung geht es nicht an, die 
Nutzungsart auf „wenig störende Betriebe“ zu be-
schränken, da mit der ES III grundsätzlich auch „mäs-
sig störende Betriebe zulässig sind. Der Widerspruch 
zwischen ES und Nutzungsart ist zu bereinigen. Sollte 
eine Zentrumsnutzung mit mässig störenden Betrie-
ben geplant sein, kann eine ES III gem. § 22 RBG 
festgelegt werden. 

Die ES III wird beibehalten, die Nutzungsart entspre-
chend auf „mässig störende Betriebe“ angepasst. 

41.  E  Verweis SIA-Norm 181 Abs. 2 Da Neubauten die Mindestanforderungen nach Norm 
SIA 181 gem. Art. 32 LSV ohnehin zu erfüllen haben, 
kann im Reglement dieser Hinweis weggelassen 
werden. Der erste Satz sollte daher gestrichen wer-
den. Dementsprechend wird empfohlen, die Margina-
lie von Abs. 2 in „Nachweise“ umzubenennen. 

Wird entsprechend umgesetzt 

3.6 Ziff. 11 QR, Naturgefahren 

42.  Z  Objektschutzmassnahmen Abs. 2 Die Vorgabe, dass Öffnungen unterhalb der massge-
benden Hochwasserkote verschliessbar sein müssen, 
schränkt die Auswahl an Objektschutzmassnahmen 
auf einen Typ von Massnahmen ein, welcher generell 
als eher ungeeignet betrachtet wird. Die alleinige 
Anordnung von verschliessbaren Öffnungen garantiert 
nicht, dass diese im Ereignisfall tatsächlich geschlos-
sen sind oder selbsttätig geschlossen werden. Abs. 2 

Wird entsprechend umgesetzt 
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ist deshalb wie folgt zu ändern: „Gebäudeteile, welche 
…wasserdicht auszugestalten; unterhalb der mass-
gebenden Hochwasserkote sind ungeschützte Öff-
nungen in der Gebäudehülle untersagt.“ 

43.  Z --- Hochwasserkoten Abs. 4 Werden die massgebenden Hochwasserkoten pro 
Gebäude definiert, hat dies für alle Gebäude in Ge-
fahrenzonen zu erfolgen, d.h. auch für bestehende. 
Die massgebende Hochwasserkoten der Gebäude 
Gerberstrasse 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 
sind ebenfalls zu definieren. Die Angaben der mass-
gebenden Hochwasserkoten richten sich nach den im 
PB nachgewiesenen und definierten, eindeutigen 
Höhenwerten (vgl. Nr. 57) 

Die erwähnten Gebäude werden aus dem QP-
Perimeter ausgeklammert (siehe Nr. 7), auf die Festle-
gung von Hochwasserkoten wird somit verzichtet. 

44.  H  Hochwasserkoten Abs. 4 Auf die Definition von massgebenden Hochwasserko-
ten für Gebäude, welche sich nicht in Gefahrenzonen 
befinden oder an Gefahrenzonen angrenzen, kann 
verzichtet werden (Bspw. C6, C8, C9). 

Wird entsprechend umgesetzt. 

3.7 Ziff. 12 QR, Realisierung, Quartierplanvertrag 

45.  Z  Grundbucheintrag Abs. 1 Für den Eintrag ins Grundbuch ist die Zustimmung 
der betroffenen Parteien zwingend erforderlich. Diese 
Zustimmung kann nicht mittels einer öffentlich-
rechtlichen Bestimmung erwirkt werden. Der zweite 
Satz ist wegzulassen. 

Wird entsprechend umgesetzt. 

46.  E  Dienstbarkeiten Abs. 1 Mit der im QPR getroffenen Formulierung sind sämtli-
che Dienstbarkeiten und weitere Punkte, welche Be-
standteil des QP-Vertrages sein sollen, verbindlich 
und nachweislich vor Baubewilligung zu klären. Es 
wird empfohlen, den ersten Satz wie folgt zu formulie-
ren: „Die Grundeigentümerinnen … Berechtigten 
haben sich räumen sich alle für … und Servitute ein-
zuräumen ein. In einem entsprechenden Quartier-
planvertrag sind …“ 

Wird entsprechend umgesetzt. 

3.8 Ziff. 14 QR, Schlussbestimmungen 

47.  Z  bisherige Vorschriften Abs. 3 Der Absatz ist folgendermassen zu formulieren: „Alle wird entsprechend umgesetzt 
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im Widerspruch zu den Quartierplanvorschriften ste-
henden früheren Vorschriften gelten für das Areal 
innerhalb des Quartierplanperimeters als aufgehoben. 
…“ 

4. PLANUNGS- UND BEGLEITBERICHT 

4.1 Ziff. 1 PB, Städtebauliche Rahmenbedingungen 

48.  Z  Ergänzung Planungsbericht  Der PB zeigt zwar auf, was gemacht wurde, die Dar-
legung der Interessen, der Nachweise der Konformität 
der Planung mit übergeordneten Grundlagen, der 
sachlich nachvollziehbaren Begründungen sowie der 
Argumente und Entscheidungsgrundlagen für oder 
gegen eine Planungsmassnahme fehlt jedoch prak-
tisch vollständig. Der PB muss überarbeitet werden. 

Der Planungsbericht entspricht der bisherigen Praxis. 
Er wird gemäss den neuen Anforderungen angepasst. 

49.  R () Masterplan Ziff. 
1.2 

zweiter Satz: „Auf deren Basis wurde im Anschluss 
ein behördenverbindlicher Masterplan ausgearbeitet, 
welcher …“ 

Der zweite Satz wird wie folgt angepasst: „Auf deren 
Basis wurde im Anschluss ein behördenverbindlicher 
für die Stadt Liestal verbindlicher Masterplan ausgear-
beitet, welcher …“ 

50.  H K Ufervegetation Ziff. 
1.2 

Uferstreifen (letzter Satz des dritten Abschnitts): In 
der Uferschutzzone ist eine gewässerspezifische 
Ufervegetation zuzulassen. Allfällige Pflanzungen und 
Pflegemassnahmen haben sich den gewässerökolo-
gischen Belange unterzuordnen. 

Der Text gibt die Vorgaben des Masterplans wider, 
welche so beschlossen wurden. 

51.  H  Gewässerschutzgesetz und -
verordnung 

Ziff. 
1.4 

GSchG und GSchV sind in vorliegender Quartierpla-
nung ebenfalls massgebend (Ergolz) 

wird entsprechend ergänzt. 

52.  H  Grundwasserspiegel Ziff. 
1.5 

Grundwasser: Die Aussage, „Unterirdische Bauvolu-
men müssen sich ausserhalb des Grundwasserkör-
pers befinden“, ist nicht korrekt. Die GSchV besagt, 
dass grundsätzlich keine Anlagen unterhalb des mitt-
leren Grundwasserspiegels eingebaut werden dürfen. 
Die Behörden können unter bestimmten Vorausset-
zungen aber Ausnahmen bewilligen. 

wird entsprechend umgesetzt 

53.  H K Teilzonenvorschriften „Zentrum“ Ziff. 
1.6.2 

Die Teilzonenvorschriften „Zentrum „ sind in dem 
Sinne zu verstehen, dass die „Zone mit Quartierplan-

wird zur Kenntnis genommen 
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pflicht“ die Grundnutzungszone ist und die „Zentrums-
zone“ die Nutzungsabsicht für den nachfolgenden 
Planungsakt darstellt (vgl. Nr. 7). 

54.  H K  Ziff. 
1.6.3 

Zum Verkehrskonzept Liestal bleibt der Hinweis, dass 
dieses im Rahmen des Agglomerationsprogramms 
Basel, 2. Generation (APBS 2.G), noch in Klä-
rung/Bearbeitung und allenfalls Überarbeitung ist. 
Konkret betriff dies das Projekt „M10 Betriebs- und 
Gestaltungskonzept Liestal Ost“ aus dem APBS 2.G, 
welches auf die Quartierplanung „Grienmatt“ einen 
Einfluss haben kann. Es wird aber davon ausgegan-
gen, dass dies für die Genehmigung keine Auflagen 
oder gar negativen Folgen haben wird. Auch das 
Projekt „Ü12 H2 Erneuerung und Erweiterung Liestal 
(inkl. Zentrumsanschluss Liestal)“ steht in einem en-
gen Verhältnis zum bestehenden und künftigen Ver-
kehrsregime und Verkehrsaufkommen in diesem 
Gebiet. 

wird zur Kenntnis genommen 

4.2 Ziff. 5 PB, Planungsrechtliche Umsetzung 

55.  Z --- Übersichtsplan Erschliessung Ziff. 
5.5 

Die Stadt wird aufgefordert, die Erschliessung der 
verschiedenen Quartierpläne in einem Übersichtsplan 
der gesamten Gerberstrasse darzustellen. 

ist im Masterplan erfolgt 

56.  Z  Störfallrisiko Ziff. 
5.6 

Die Analyse des Störfallrisikos hat zwingend im Rah-
men der Erarbeitung der Quartierplanung zu erfolgen. 
Allfällig notwendige Massnahmen sind in der Quar-
tierplanung umzusetzen, das Ergebnis der Analyse ist 
im PB zu erläutern. 

wird entsprechend umgesetzt 

57.  Z  Herleitung Hochwasserkoten Ziff. 
5.7 

Die Herleitung der massgebenden Hochwasserkoten 
pro Gebäude ist nachvollziehbar darzulegen.  

Die massgebenden Hochwasserkoten leiten sich aus 
der Fliesstiefenkarte HQ300 ab. 

58.  R  Naturgefahren Ziff. 
5.7 

Der Text ist wie folgt zu ändern: „Die Naturgefahren-
karte Basel-Landschaft der Stadt Liestal (Fertigstel-
lung November 2011) weist für das Planungsgebiet 
eine Gefährdung durch Überschwemmung aus. Das 
Planungsgebiet grenzt direkt an die Ergolz. Dadurch 
tangiert das Planungsgebiet Flächen erheblicher 

wird entsprechend umgesetzt 
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Gefährdung („rot“), welche auf die bei Hochwasser 
vorhandenen starken Intensitäten im Bachbett der 
Ergolz zurückzuführen sind. Entlang der Ergolz, be-
steht eine erhebliche Gefährdung, entlang der Ger-
berstrasse sowie im westlichen Teil des Areals variiert 
die Gefährdungsstufe zudem zwischen mittlerer, ge-
ringer und Restgefahr. …“ 

59.  H K Qualitätssicherung Ziff. 
5.1 

Die Überprüfung kann nur soweit erfolgen, wie in den 
QP-Vorschriften verbindliche Festlegungen vorge-
nommen wurden.  

wird zur Kenntnis genommen 

60.  H K Landschaftsentwicklungskonzept Ziff. 
5.4 

Es wird auf die Ausführungen zu Ziff. 7 Abs. 4 QPR 
verwiesen (vgl. Nr. 30). 

wird zur Kenntnis genommen 

61.  H K Parkierung Ziff. 
5.5 

zweiter Absatz: Es wird auf die Ausführungen zu Ziff. 
8 Abs. 4 QPR verwiesen (vgl. Nr. 35, 37 u. 39). 

wird zur Kenntnis genommen 

5. VERKEHRSGUTACHTEN 

62.  Z  Reduktionsfaktor R1 Ziff. 2 Für die Berechnung des Parkplatzbedarfs ist der 
Reduktionsfaktor R1 aufgrund der ÖV-Erschliessung 
auf 0.7 zu reduzieren. Am Bahnhof Liestal verkehren 
neben den aufgeführten Zügen auch div. Buslinien. 
Zumindest diejenigen Linien, welche die Haltestelle 
„Wasserturmplatz“ bedienen, die sich in einer Fuss-
wegdistanz von ca. 375 m befindet, müssen betrach-
tet werden. Dort verkehren in den Spitzenzeiten mehr 
als 10 Kurse pro Stunde und Richtung, was einer 
Kursfolgezeit von weniger als 6 Minuten entspricht. 
Dies entspricht gemäss der Wegleitung zur Bestim-
mung der Anzahl Abstellplätze für Motorfahrzeuge 
und Velos/Mofas einem Reduktionsfaktor R1 von 0.7. 

Der Reduktionsfaktor R1 von 0.7 wird übernommen, 
das Verkehrsgutachten wird entsprechend angepasst. 

63.  Z () Sichtweiten der Ein-/Ausfahrten Ziff. 5 Die Sichtweiten der Ein-/Ausfahrten Gerberstrasse 
und Gestadeckplatz müssen gemäss SN 650273a 
dargestellt werden. Die minimalen Normwerte sind 
zwingend einzuhalten. 

Da im QP nur ungefähre Gebäudevolumen angegeben 
werden und kein Projekt vorliegt, können Sichtweiten 
nicht nachgewiesen werden. Dies ist im Rahmen der 
Quartierplanung aber auch nicht üblich. 
Beide Ausfahrten liegen grundsätzlich auf der Kurven-
aussenseite, d.h., es sind grundsätzlich keine Proble-
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me zu erwarten. Der Nachweis kann jedoch erst im 
Rahmen des Baugesuches gemacht werden. 
 
 

64.  H K Linksabbiegerspur Ziff. 5 Die Erschliessung sollte auch ohne QP „Ziegelhof“ 
aufgezeigt werden. Ist die Linksabbiegerspur auch 
dann möglich? Dies ist spätestens mit dem Bauge-
such aufzuzeigen, falls ein Baugesuch zur Quartier-
planung „Ziegelhof“ inkl. Anpassung Gerberstrasse zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. 

Die entsprechende Realisierung ist Sache des Kan-
tons. Es ist durch den Verkehrsplaner zu klären, ob 
ohne Realisierung QP Ziegelhof eine Linksabbieger-
spur erforderlich ist. 

6. VORPRÜFUNGSVORBEHALT 

65.  H K Vorprüfungsvorbehalt  Aufgrund verschiedener Gerichtsentscheide wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass im Zusammen-
hang mit der Behandlung von unerledigten Einspra-
chen der Regierungsrat verpflichtet ist, Planungs-
massnahmen der Gemeinden auch auf ihre Zweck-
mässigkeit zu überprüfen. Im Rahmen seiner Interes-
sensabwägung, insbesondere unter Beachtung neuer, 
entscheidrelevanter Argumente seitens der Einspre-
chenden, kann der Regierungsrat zu einer anderen 
Beurteilung kommen als die Fachinstanzen im Rah-
men des Vorprüfungsverfahrens. 

wird zur Kenntnis genommen 
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